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erwähnen. So könnte man sein Schweigen gerade als 
Beweis seiner Hauptanteilnahme an den Verhandlungen 
des Frankfurter Konzils über die Bilderfrage deuten. ‘His 
temporibus Alchuinus .... doctrina clarus habetur’. 
Wir wissen sie noch heute zu schätzen. Und von nun 
an noch mehr: Er lieh auch im Bilderkapitular seine 
Feder und seinen Mund dem mächtigen, nach der abend­
ländischen Kaiserkrone strebenden Frankenkönig. Das 
'Opus............Caroli............... contra synodum quae 
in partibus Graeciae pro adorandis imaginibus . . . gesta 
est’ ist Alkuins Werk.

Nachtrag.
(Vgl. oben S. 484.)

Hadrians Brief hat Thracea; Surius (Conc. III, 211) 
hat Nicea. Sicherlich hat Thracea hier gestanden. Denn 
1) Nicea wäre richtig gewesen; Surius hat es wohl selbst 
verbessert. 2) Eher ist anzunehmen, dass man einen 
falschen Ländernamen (Thracea) in einen richtigen 
Ländernamen (Bithinia), als einen richtigen Stadt namen 
(Nicea) in einen richtigen Länder namen (Bithinia) ver­
bessert. Thracea ist zudem nicht ganz falsch, da das 
Konzil in Constantinopel eröffnet und geschlossen wurde.


